
Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2008) 926 def. 
der Kommission vom 11. März 2008 in einem Verfahren nach 
Artikel 81 [EG] und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache 
COMP/38.543 — Internationale Umzugsdienste) in der durch 
die Entscheidung C(2009) 5810 def. der Kommission vom 
24. Juli 2009 geänderten Fassung und, hilfsweise, auf Nichtig
erklärung oder Herabsetzung der gegen die Klägerinnen 
verhängten Geldbuße 

Tenor 

1. In der Rechtssache T-208/08 wird die Entscheidung C(2008) 
926 def. der Kommission vom 11. März 2008 in einem Ver
fahren nach Artikel 81 [EG] und Artikel 53 EWR-Abkommen 
(Sache COMP/38.543 — Internationale Umzugsdienste) für 
nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass die Gosselin 
Group NV vom 30. Oktober 1993 bis 14. November 1996 
an einer Zuwiderhandlung gegen Art. 81 Abs. 1 EG teilgenom
men hat. 

2. Die in Art. 2 der Entscheidung C (2008) 926 in der durch die 
Entscheidung C(2009) 5810 def. der Kommission vom 24. Juli 
2009 geänderten Fassung gegen die Gosselin Group verhängte 
Geldbuße wird auf 2,32 Millionen Euro festgesetzt. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. In der Rechtssache T-209/08 wird die Entscheidung C(2008) 
926 in der durch die Entscheidung C(2009) 5810 geänderten 
Fassung für nichtig erklärt, soweit sie die Stichting Administratie
kantoor Portielje betrifft. 

5. In der Rechtssache T-208/08 trägt jede Partei ihre eigenen Kos
ten. 

6. In der Rechtssache T-209/08 trägt die Europäische Kommission 
die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 30.8.2008. 

Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011 — Verhuizingen 
Coppens/Kommission 

(Rechtssache T-210/08) ( 1 ) 

(Wettbewerb — Kartelle — Markt für internationale Um
zugsdienste in Belgien — Entscheidung, mit der eine Zuwider
handlung gegen Art. 81 EG festgestellt wird — Preisfestset
zung — Marktaufteilung — Manipulation von Ausschreibun
gen — Einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung — Be

weislast) 

(2011/C 226/50) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Belgien) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwalt J. Stuyck und Rechtsanwältin I. 
Buelens) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Bouquet und S. Noë) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2008) 926 def. 
der Kommission vom 11. März 2008 in einem Verfahren nach 
Artikel 81 [EG] und Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache 
COMP/38.543 — Internationale Umzugsdienste) und, hilfs
weise, auf Nichtigerklärung oder Herabsetzung der gegen die 
Klägerin verhängten Geldbuße 

Tenor 

1. Art. 1 Buchst. i und Art. 2 Buchst. k der Entscheidung C (2008) 
926 def. der Kommission vom 11. März 2008 in einem Ver
fahren nach Artikel 81 [EG] und Artikel 53 EWR-Abkommen 
(Sache COMP/38.543 — Internationale Umzugsdienste) werden 
für nichtig erklärt. 

2. Die Europäische Kommission trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008. 

Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2011 — Putters 
International/Kommission 

(Rechtssache T-211/08) ( 1 ) 

(Wettbewerb — Kartelle — Markt für internationale Um
zugsdienste in Belgien — Entscheidung, mit der eine Zuwider
handlung gegen Art. 81 EG festgestellt wird — Preisfestset
zung — Marktaufteilung — Manipulation von Ausschreibun
gen — Einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung — 
Geldbußen — Leitlinien von 2006 für das Verfahren zur Fest

setzung von Geldbußen — Schwere — Dauer) 

(2011/C 226/51) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Putters International NV (Cargovil, Belgien) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt K. Platteau) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Bouquet und F. Ronkes Agerbeek) 

Gegenstand 

Klage auf teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung 
C(2008) 926 def. der Kommission vom 11. März 2008 in 
einem Verfahren nach Artikel 81 [EG] und Artikel 53 EWR- 
Abkommen (Sache COMP/38.543 — Internationale Umzugs
dienste) und, hilfsweise, auf Nichtigerklärung oder Herabsetzung 
der gegen die Klägerin verhängten Geldbuße 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Putters International NV trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008.
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